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NOTIZEN [DES ZUGER STABFUEHRERS BEAT II . ZURLAUBEN UEBER DIE
SITZUNG DES STADTRATES VOM 14 . JANUAR 1651]

BA ZG A 39 . 26 . 3 f 14 - 15

" [ l . J Anzogen durah Hauptm . [und Stadt - und Amtsrat Hans ] S p e k h us be-

feloh der Rechnungsherren die Nothurfftige Verbesserung Jn etlichen

Embtem , als Pfleger , Jmmerer : die über Jr vermögen usgebendt.

Wan aber sy ettwan 30 Mt . Jn Vorrath so solte man die nit lassen Jn Hän¬

den Pliben des Ambtsmans , aber auch nit heissen mehr ustheilen weder es

ertragen mag.

[2 . ] Jtem Buwmeister Ambt hat gar zu vil lohn undt genuss . Da Jch der lenge

nach davon gredt wye der Jezige biameister [der Stadt Zug , Michael

Reiser]  verlüget andern Luthen Holtz zuo füehren güeter zheuen und
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zue Embden auch syne eigne Mit sin Knecht und Ross gwärchet , aber sel¬

bige taglohn mynen Herren [Stabführer und Rat ] uffgrechnet . Jtem die

wydtstökh gestumpet , Strassen nit gmacht . . . .

[3 . ] Dem Schüzenmeister sind von Rechnungs Herren Nüwe Articul gestellt und

Vom Rath guotgeheissen worden , sollen fürthin Jn das Eydtbuoch geschri-

ben und Von einem Nüwen schüzenmeister darumben anglobt werden.

[4 . J Jst erkhendt dise Vorgemelte Ambts Lüth all zuo bescheiden und Jnen was
2

vonnöten fürhalten.

[5 . ] Der Alten Fridlinen [=F r i d l i n , von Zug] uffm graben wuchentlich

ettwas us Spital ordnen , 2 bz erkhent wuchentlich.

[6 . ] [Das ] . . . Tromme [ l ] n verbieten imdertags , sonderlich aber nach der Bett-

gloggen.

[7 . ] [Ober - ?] Rüti grichts halber ist zu reden.

[8 . ] Der Jogli Meyer  ist uff myner H. syten zesezen , und entsezt wor¬

den , der empfindts hoch , vermeinende an sinen ehren schedlich , die Puren

Jrer Syts soltend auch ein Nüwen geben haben . So häte mans nit ge¬

achtet.

[9 . ] Nota . Syn schöne erlaübnus dem Baltzen Schwertzman [bezüglich

seiner Schulden . ] ^

[10 . ] Jtem Weybel Von Aegeri.

[11 . ] Des Nachrichters [ von Zug , Hans Grossholzers]  dag und ver-

schreyung.

[12 . ] Erlüteren ob ein Amman der den bürgerlichen stab füehrt möge syn stimm

geben ehe und bevor es stäch mues werden . Wyl Jm Rath kein andern gwalt

ghan.

[13 . ] Jtem wye doch die buoben ze hinderhalten . Nämlich mit der straff die

hemacher den fehlbahren uffgesezt werden solte . "
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2 ) s . ebenda f 15 , 16 [Beschlüsse vom 21 . Januar und 4 . Februar]
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